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I. Allgemeine Informationen 
 
Name und Anschrift der Bank 
 

Zentrale: Zuständige Filiale:  
 
Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 
 
 
Telefon: 07153 706-0 
Telefax:  07153 706-146 

 
Siehe beiliegende Übersicht 
„Niederlassungen der 
Volksbank Plochingen 
eG“ .* 
 

E-Mail:  email@volksbank-plochingen.de 
 
* Zuständig ist die Filiale am Wohnort des Kunden oder die 
nächstgelegene Filiale. Sofern der Kunde weit entfernt 
wohnt, ist grundsätzlich die Zentrale zuständig. Davon 
abweichende Regelungen sind auf Wunsch des Kunden 
möglich. Die jeweilige Filial-Anschrift kann der genannten 
Übersicht entnommen werden. 
 
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank:  
Vorstand: Sandra Achilles, Volker Schmelzle 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank: 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankge-
schäften aller Art und von damit zusammenhängenden 
Geschäften. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt, (im Internet unter: www.bafin.de) 
 
Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossen-
schaftsregister:  
Amtsgericht Stuttgart, Genossenschaftsregister Nr. 210030 
 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: 
DE145341772 
 
Vertragssprache: 

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des 
Vertrages ist Deutsch.  
 
Rechtsordnung/Gerichtsstand: 
Gemäß Ziffer 6 Abs. 1 der „ Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“  gilt für den Vertragsschluss und die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 
Bank deutsches Recht. Das deutsche Recht gilt auch für 
die Vertragsanbahnung. Es gibt keine vertragliche Ge-
richtsstandklausel.  
 
Außergerichtlichte Streitschlichtung: 
Beschwerden können an unsere interne Beschwerdestelle 
gerichtet werden: 
 
Volksbank Plochingen eG 
Herrn Fechter 
Postfach 1349 
73203 Plochingen 
Telefonnummer: 07153/706-109 
E-Mail: Uwe.Fechter@Volksbank-Plochingen.de 
 
Darüber hinaus besteht für die Beilegung von Streitigkeiten 
mit der Bank die Möglichkeit, den Ombudsmann der genos-
senschaftlichen Bankengruppe anzurufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen 
genossenschaftlichen Bankengruppe“ , die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Besondere Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme dieser Streitschlichtung bestehen 
nicht. Die Beschwerde kann schriftlich an folgende zentrale 
Stelle gerichtet werden: 
 
Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken –  BVR 
Postfach 30 92 63 
10760 Berlin 
Telefonnummer: 030/2021 –  1631 oder - 1632 
 
 
Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung: 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverban-
des der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

http://www.bafin.de)
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angeschlossen (vgl. Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen). 
 
 
II. Informationen zum eBank-Anlagekonto 
 
Wesentliche Leistungsmerkmale: 
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Termineinlagen-
konto, bei dem ein fester Zinssatz für die vereinbarte Lauf-
zeit gewährt wird. Der Anlagebetrag wird zu Vertragsbe-
ginn vereinbart und eingezahlt. Verfügungen und Zuzah-
lungen sind während des laufenden Anlagezeitraumes 
ausgeschlossen. 
 
Preise: 
Die aktuellen Konditionen für dieses Produkt sind aus dem 
beigefügten Preisblatt „eBank-Konditionen“ und die Entgel-
te dem Preis- und Leistungsverzeichnis unter der Ziffer 8.1 
ersichtlich. Zusätzlich ist die Bank gemäß Ziffer 12 Abs. 5 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ berechtigt, dem 
Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen. 
 
Die vereinbarte Laufzeit kann Ziffer 2 und die anfänglich 
vereinbarte Verzinsung Ziffer 3 des Vertragsformulars 
entnommen werden. Die jeweils gültigen Konditionen 
können bei der Bank - auch telefonisch –  erfragt, im Rah-
men des Online-Banking abgefragt oder unter 
www.volksbank-plochingen.de auf den eBank-
Internetseiten der Bank unter „Anlagen“  eingesehen und 
ausgedruckt werden. Die aktuellen Entgelte können dem 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse eingestellten 
„Preis- und Leistungsverzeichnis für eBank-Service“ ent-
nommen, ausgedruckt und herunter geladen werden. 
 
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen 
anfallen, können diese der Abgeltungsteuer mit einem 
Steuersatz von 25 % zzgl. dem Solidaritätszuschlag (zzt. 5,5 
%) und der Kirchensteuer (zzt. 8 %, wenn der Anleger 
schriftlich bei der Bank den Abzug der Kirchensteuer bean-
tragt) unterliegen. Wenn der Einbehalt der Kirchensteuer 
nicht beantragt wurde, muss der kirchensteuerpflichtige 
Anleger die Erträge bei der Einkommensteuer deklarieren.  
Freistellungsauftrag und Nichtveranlagungsbescheinigung 
bleiben weiter gültig. Mit der Abgeltungsteuer werden die 
Steuern auf Zins- und Dividendenerträge vollständig abge-
golten und nicht mehr bei der Einkommensteuererklärung 
veranlagt. Soweit eine Veranlagung für den Anleger güns-
tiger ist, kann er die Veranlagung wählen. Auf Antrag wird 
die Bank dann dem Anleger eine Steuerbescheinigung 
ausstellen. 
 
Steuern werden abgeführt, wenn 
- der Bank vom Kunden kein Freistellungsauftrag 
für Kapitalerträge erteilt wurde oder wenn dieser bereits 
ausgeschöpft ist 
der Bank vom Kunden keine Nichtveranlagungsbeschein-
gung vorgelegt wurde 
Freistellungsauftrag oder Nichtveranlagungsbescheinigung 
abgelaufen sind. 
 
Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten: 
Die Zinserträge unterliegen der Abgeltungssteuer. Sie sind 
steuerlich in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem sie dem 
steuerpflichtigen Kunden zugeflossen sind. 
 
Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Internetnutzung, E-
Mail-Versand, Porti) hat der Kunde selber zu tragen. 
 
Zusätzliche Kommunikationskosten: 
-entfällt- 
 

Leistungsvorbehalte: 
Der Kunde muss die  eBank-Teilnahmevoraussetzungen 
erfüllen: Privatkunde, Volljährigkeit, Wohnort im Geschäfts-
gebiet der Bank, Führung eines eBank-Girokontos mit 
regelmäßigem Gehaltseingang, alle Umsätze auf dem e-
Bank-Girokonto selbständig elektronisch ausführen, Konto-
auszüge selbständig am Kontoauszugsdrucker erstellen und 
alle angebotenen Produkte nur elektronisch bzw. in der 
angebotenen Weise in Anspruch nehmen. 
 
Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung zum Kunden wird 
immer von der Vorlage eines gültigen Personalausweises 
oder Reisepasses abhängig gemacht. Bei mehreren Ver-
tragspartnern müssen sich alle ausweisen. Bei nicht (voll) 
geschäftsfähigen Kunden müssen die entsprechenden 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Die gesetzli-
chen Vertreter müssen sich ebenfalls mittels der genannten 
amtlichen Dokumente ausweisen. 
 
Der Mindestanlagebetrag beträgt 1.000,00 EURO. 
 
Zahlung und Erfüllung des Vertrages: 
Die Zinsen werden jährlich, erstmalig am 31.12. des Anlage-
jahres fällig. 
 
Kontoguthaben und Zinsansprüche unterliegen nach Maß-
gabe der Ziffer 14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einem Pfandrecht zu Gunsten der Bank, für alle Ansprüche, 
die der Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
gegen den Kunden zustehen. 
 
Vertragliche Kündigungsregeln:  
Der Vertrag ist nicht kündbar, sondern endet mit der ver-
einbarten Laufzeit.  
 
Mindestlaufzeit des Vertrages: 
Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Jahr. 
 
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde: 
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen Bank und Kunde sind in den beiliegenden „Allge-
meinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben.  
 
Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Spra-
che zur Verfügung. 
 
 
III. Informationen über die Besonderheiten des 
Fernabsatzvertrages 
 
Information zum Zustandekommen des Vertrages im Fern-
absatz: 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes 
Angebot auf Abschluss des Vertrages ab, indem er das 
ausgefüllte und unterzeichnete Formular an die Bank ü-
bermittelt und dieses ihr zugeht. Der Vertrag kommt zu-
stande, wenn die Bank dem Kunden –  gegebenenfalls nach 
der erforderlichen Identitätsprüfung des Kunden –  die 
Annahme des Vertrages erklärt. Diese Erklärung erfolgt in 
der Regel durch die Übersendung oder Aushändigung des 
von der Bank gegengezeichneten Vertragsformulars, aus 
dem auch die Vertragsnummer ersichtlich ist. 
 
Widerrufsrecht: 
Der Kunde kann die auf Abschluss des oben genannten 
Vertrages gerichtete Erklärung   –  sofern es sich beim Ver-
trag um einen Fernabsatzvertrag handelt –  widerrufen. Im 
Falle eines Widerrufs ist Wertersatz zu leisten. Die folgende 
„Widerrufsbelehrung für den Kunden“  steht nur in deut-
scher Sprache zur Verfügung: 
 

http://www.volksbank-plochingen.de
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Widerrufsbelehrung für den Kunden: 
 
Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfül-
lung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nummer 8 bis 12 und Abs. 2 Nummer 2, 4 
und 8 sowie Art. 248 § 4 Abs. 1 EGBGB sowie vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 248 § 11 Abs. 1 EGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 
Telefax:  07153 706-270 
E-Mail:  email@volksbank-plochingen.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, beziehungsweise herausgeben, müssen Sie insoweit Wertersatz leisten. Dies 
kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfül-
len müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist be-
ginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Besonderer Hinweis: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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eBank-Service der Volksbank Plochingen eG 
 
 

Stand: 01.11.2009 
 
 

Teilnahmevoraussetzungen für Kunden des eBank-Service: 

 

1. Die Teilnahme am eBank-Service der Volksbank Plochingen ist ausschließlich 

Privatkunden möglich. Es können keine dem Geschäftsbetrieb dienenden Gel-

der angelegt bzw. aufgenommen werden. 

2. Die Kunden müssen ihren Wohnort im Geschäftsgebiet der Volksbank Plo-

chingen haben und volljährig sein. 

3. Die Kunden verpflichten sich, ein Girokonto mit regelmäßigem Gehaltsein-

gang zu führen. Alle Umsätze auf Girokonten, einschließlich Barverfügungen 

und Bareinzahlungen sind selbständig elektronisch auszuführen. Kontoauszü-

ge sind selbständig per Elektronischen Kontoauszug über die InternetBanking-

Anwendung zu erstellen. Ansonsten wird nach 30  Kalendertagen dem Kun-

den ein kostenpflichtiger Auszug zugesandt. Für Girokonten des eBank-

Service der Volksbank Plochingen gelten die eBank--Konditionen. 

4. Alle elektronisch angebotenen Produkte können nur elektronisch bzw. in der 

angebotenen Weise in Anspruch genommen werden. Bei Inanspruchnahme 

einer Beratung sind die eBank-Konditionen nicht möglich. 

5. Die elektronische Kontenführung ist gebührenfrei. Für manuelle Umsätze  (z.B. 

beleghafte Überweisungsaufträge, Bartransaktionen an der Kasse) werden 

Gebühren gemäß dem eBank-Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank 

Plochingen in Rechnung gestellt. 
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Preisblatt 

eBank-Anlagekonto 
 

Stand: 23.01.2012  
 
 
 
Konditionen 
 
1 Jahr,   ab 1.000,-- EUR, Zinssätze p. a.      1,10% 
2 Jahre, ab 1.000,-- EUR, Zinssätze p. a.      1,20% 
3 Jahre, ab 1.000,-- EUR, Zinssätze p. a.      1,30% 
4 Jahre, ab 1.000,-- EUR, Zinssätze p. a.      1,40% 
 
 
 
Entgelte 
Die nachfolgend dargestellten Entgelte werden selbstverständlich bei einem Feh-
ler der Bank oder bei einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank nicht berechnet, 
sondern nur bei von Kunden zu vertretenden Umständen. 
 
           EUR 
 
10.1 Kontoumschreibung        05,00 
 
10.2 Gebühr für Neuvertrag „Vertrag zugunsten Dritter“    15,00 
 
10.3 Erträgnisaufstellung  
 Erträgnisaufstellung ohne Depot –  vorbestellt (Daueraufträge) 07,50 
 Nachträgliche Einzelanfertigung bis 10 Aufstellungen  07,50 
     weitere 10 Aufstellungen (11-20)  05,00 
     weitere 10 Aufstellungen (21-30)  04,00 
     alle weiteren, jeweils je Aufstellung 03,00 
 
10.4 Saldenbescheinigung  bis 10 Aufstellungen   07,50 
     weitere 10 Aufstellungen (11-20)  05,00 
     weitere 10 Aufstellungen (21-30)  04,00 
     alle weiteren, jeweils je Aufstellung 03,00 
 
10.5 Duplikat einer Jahressteuerbescheinigung ohne Depot   07,50 
 
Erstattung von Kapitalertragsteuer bei nachträglicher Einreichung einer  10,00 
NV-Bescheinigung oder eines Freistellungsbescheides pauschal 
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Erträgnisnachversteuerung        10,00 
(nachträgliche Abführung von KapSt und SolZ aufgrund Reduzierung des 
Freistellungsauftrages unter den bereits „verbrauchten“ Freistellungsbetrag 
oder rückwirkender Entzug der NV-Bescheinigung oder des 
Freistellungsbescheides) pauschal 
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Niederlassungen 
 

Stand: 26.01.2006 
 
 
 

Altbacher Bank 
Bachstraße 30 
73776 Altbach 

Tel: 07153/8347-0 
Fax: 07153/8347-46 

 

Hochdorfer Bank  
Bachstraße 6 

73269 Hochdorf 
Tel: 07153/9556-0 

Fax: 07153/9556-21 
 

Deizisauer Bank  
Am Marktplatz 2 
73779 Deizisau 

Tel: 07153/7016-0 
Fax: 07153/7016-36 

 

Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 

Tel: 07153/706-330 
Fax: 07153/706347 

 
Zeller Bank 

Bachstraße 5 
73730 Esslingen-Zell 
Tel: 0711/930806-0 

Fax: 0711/930806-15 
 

Volksbank Plochingen eG 
Stumpenhof 
Teckplatz 2 

73207 Plochingen 
Tel: 07153/ 23952-0 
Fax: 07153/23952-6 

 
Denkendorfer Bank 

Karlstraße 1 
73770 Denkendorf 
Tel: 0711/934915-0 

Fax: 0711/934915-46 
 

Volksbank Reichenbach 
Hauptstraße 17 

73262 Reichenbach 
Tel: 07153/9825-0 

Fax: 07153/9825-46 
 

Denkendorfer Bank  
Berkheimer Straße 1 
73770 Denkendorf 
Tel: 0711/934905-0 

Fax: 0711/934905-46 
 

Wernauer Bank 
Kirchheimer Straße 101 

73249 Wernau 
Tel: 07153/9349-0 

Fax: 07153/9349-31 
 

 



 

1313130 249   01.02 Seite 1 Fassung: Mai 2012  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Fassung: Mai 2012  
 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. 
 
 

Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank 
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschä-

ftsbedingungen und der Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen 

(1) Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das 
Wertpapiergeschäft, für den Zahlungsverkehr, für den Scheckver-
kehr, für den Sparverkehr, für den Überweisungsverkehr) Sonderbe-
dingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Konto-
eröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden ver-
einbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu aus-
ländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 
dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländi-
schen Geschäftsstellen. 
(2) Änderungen 
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedin-
gungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.  
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann 
er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdienstrahmenvertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen. 

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft 
(1) Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis 
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die 
Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebie-
ten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung 
einer Bankauskunft befugt ist. 
(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Anga-
ben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der 
Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe 
von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die 
Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, 
wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt 
haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft 
dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutz-
würdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenste-
hen. 

(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen 
etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verlet-
zung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mit-
wirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erle-
digung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im 
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auf-
trag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften 
bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung 
von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
des Dritten. 
(3) Störung des Betriebs 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht 
zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) 
eintreten. 

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, 
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des 
Kunden 

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfü-
gungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testa-
mentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger 
Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen 
der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf 
die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte 
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst 
zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeich-
net ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson-
dere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsbe-
rechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt 
geworden ist. 

6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
männischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 

(1) Geltung deutschen Rechts 
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank 
gilt deutsches Recht. 
(2) Gerichtsstand für Inlandskunden 
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständi-
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von 
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden. 
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(3) Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind. 

Kontoführung 
7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 

(Konten in laufender Rechnung); Genehmigung 
von Belastungen aus Lastschriften 

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse 
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstan-
denen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Ent-
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus 
der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen 
oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinba-
rung Zinsen berechnen. 
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwen-
dungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsab-
schlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein 
Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt 
wurde. 
(3) Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften 
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die 
er dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon 
genehmigt, so hat er Einwendungen gegen diese  im Saldo des 
nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung 
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rech-
nungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen schrift-
lich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1) Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel 
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat. 
(2) Nach Rechnungsabschluss 
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen 
den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto 
belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Be-
richtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag 
dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch 
gesondert geltend machen. 
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kun-
den unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank 
hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an 
dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde. 

9 Einzugsaufträge 
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag 
zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über 
den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass 
die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält 
die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank 
die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig 
davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 
 
1  Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnenabend und 24. und 31. Dezember. 
2  International Bank Account Number ( Internationale Bankkontonummer). 
3  Bank Identifier Code ( Bank-Identifizierungs-Code). 

 (2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter 
Schecks 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie 
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die 
Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. 
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Lastschriften und Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetz-
ten Zeitpunkt an die Abrechnungsstelle zurückgegeben werden. 

10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei 
Fremdwährungskonten 

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten 
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeld-
los abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungs-
konten (zum Beispiel durch Überweisungen zulasten des Fremdwäh-
rungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimat-
land der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig 
innerhalb des eigenen Hauses ausführt. 
(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden 
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein 
Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines 
Betrags in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungs-
verbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser 
Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 
(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank 
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulas-
ten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung 
einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang 
und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das 
Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen 
politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser 
Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Um-
fang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist 
die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außer-
halb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht 
in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver-
pflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines 
Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie 
die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des 
Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 
(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Bei Zahlungs-
diensten gilt ergänzend der Zahlungsdienstrahmenvertrag. 

Mitwirkungspflichten des Kunden 
11 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Mitteilungen von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es 
erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht 
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register 
(zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlö-
schen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Dar-
über hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungs-
pflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetzt, ergeben. 
(2) Klarheit von Aufträgen 
Aufträge und Überweisungen müssen ihren Inhalt zweifelsfrei er-
kennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge und Überwei-
sungen können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen 
führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen zur Gut-
schrift auf einem Konto (zum Beispiel bei Lastschrift- und Scheckein-
reichungen) und Überweisungen auf die Richtigkeit und Vollständig-
keit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleit-
zahl oder IBAN² und BIC³, sowie der Währung zu achten. Änderun-
gen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als 
solche gekennzeichnet sein. 
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 
eines Auftrags oder einer Überweisung 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags oder einer Über-
weisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen oder Überwei-
sungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen. 
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(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank 
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen und Überweisungen sowie Informatio-
nen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und 
etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 
(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierab-
rechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen 
und Überweisungen des Kunden oder über Zahlungen, die der 
Kunde erwartet). 

Kosten der Bankdienstleistungen 
12 Zinsen, Entgelte und Auslagen 
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem "Preisaushang - 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft" und ergän-
zend aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Wenn ein Kunde 
einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung 
in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang 
oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Ent-
gelte. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, 
die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts 
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern 
keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Be-
stimmungen dem nicht engegenstehen, die Höhe von Zinsen und 
Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches). 
(3) Nicht entgeltfähige Leistung 
Für eine Leistung, zu deren Erbringen die Bank kraft Gesetztes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die 
sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt 
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maß-
gabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 
(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei 

Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit 
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen 
mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb 
von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit soforti-
ger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten 
Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. 
Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. 
(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 

Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für .für solche Leistungen, die vom 
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und 
Depotführung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(zum Beispiel das Online-Banking) können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen ange-
boten, kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem 
vorgeschlagen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der 
Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbe-
ziehung nicht zugrunde gelegt. 
(6) Auslagen 
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Dänemark, Deutschland , 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes 
Königsreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen. 

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und 
Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in einer 
EWR-Währung 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR)4 in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen 
und die Kosten (Entgelt, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden 
13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten 
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und 
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel 
Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer 
für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegen-
über der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen 
Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht 
für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgen-
de Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 
(2) Veränderungen des Risikos 
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kun-
den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch 
später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine 
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden recht-
fertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-
dert haben oder sich zu verändern drohen oder 
sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben 
oder zu verschlechtern drohen. 
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehens-
verträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag ange-
geben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, 
besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, 
wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben 
über Sicherheiten enthält. 
(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem 
Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Ge-
schäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der 
Bank 

(1) Einigung über das Pfandrecht 
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfand-
recht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zu-
stehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben). 
(2) Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfand-
recht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst 
ab ihrer Fälligkeit. 
(3) Ausnahmen vom Pfandrecht 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck 
verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung 
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht  
5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarische Lew, Dänische Kronen, 
Isländische Kronen, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Kronen, Polnische Zloty, Rumänische Leu, 
Schwedische Kronen, Schweizer Franken, Tschechische Kronen, Ungarische Forint. 

 
auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgege-
benen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus 
nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die  
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Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. 
(4) Zins- und Gewinnanteilscheine 
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden 
Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und dis-
kontierten Wechseln 

(1) Sicherungsübereignung 
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An 
diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechsel-
ankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wech-
sel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an 
diesen Wechseln. 
(2) Sicherungsabtretung 
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein 
Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum 
Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmänni-
sche Handelspapiere). 
(3) Zweckgebundene Einzugspapiere 
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 
ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungs-
abtretung nicht auf diese Papiere. 
(4) Gesicherte Ansprüche der Bank 
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der 
Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Ein-
reichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zu-
stehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugs-
papiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des 
Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungs-
eigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forde-
rungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung 
keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen und sie 
ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezah-
lung nicht verfügen lässt. 

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und 
Freigabeverpflichtung 

(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 
(2) Freigabe 
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der 
Auswahl freizugebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbind-
lichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In 
diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden 
über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum 
Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben). 
(3) Sondervereinbarungen 
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich. 

17 Verwertung von Sicherheiten 
(1) Wahlrecht der Bank 
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die 
Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 
(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht 
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird 
die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt 
und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 

Kündigung 
18 Kündigungsrechte des Kunden 
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 

Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die 
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen. 
(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur 
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen. 
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

19 Kündigungsrechte der Bank 
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhal-
tung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel 
den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berech-
tigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündi-
gung eines Zahlungsdiensterahmenvertrag (zum Beispiel laufendes 
Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündi-
gungsfrist mindestens zwei Monate. 
(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank 
wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtig-
ten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digungen eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die 
Bank nur nach Maßgabe dieser Regelung kündigen. 
(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 
einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank, auch unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar 
werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine 
Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbun-
denen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) 
von erheblicher Bedeutung waren, oder 
wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder 
einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder 
die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank 
- auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit - 
gefährdet ist, oder 
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedin-
gungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb 
der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten 
des Einzelfalls (§ 323 Absatz 2 und 3 BGB) entbehrlich. 
(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen. 
(5) Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofor-
tige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des 
Scheckvertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke). 

20 Sicherungseinrichtung 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. 
Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder einem von ihr 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
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